
 

Stand 21.03.2025 

 
 

Beitragsordnung des Statis e.V. 
 
 

Mitglied des Statis e.V. kann jede natürliche oder juristische Person werden, die Träger 
oder Betreiber eines MVZ ist, das rechtlich und organisatorisch unmittelbar an ein 
Krankenhaus angeschlossen ist oder die sich ihrerseits in kommunaler Trägerschaft 
befindet. 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt:       € 1.000 
 
 
Die jährlichen Mitgliedsgebühren sind abhängig von der Anzahl der MVZ eines 
Mitglieds und richten sich nach folgender Beitragsordnung: 
 

• Haupt-MVZ          € 2.000 
• Haupt-MVZ bis 3,5 Zulassungen:      € 1.100 
• Assoziierte MVZ:        €    400 

 
 
Richtlinien für assoziierte MVZ: 
 

1. Je Haupt-MVZ sind maximal 4 assoziierte MVZ zulässig. Sind mehr MVZ 
vorhanden, müssen weitere Haupt-MVZ angemeldet werden. 

 
2. Assoziierte MVZ müssen an einem Standort sein, dessen PLZ in den ersten 

beiden Stellen mit dem Standort des Haupt-MVZ übereinstimmt. 
 

3. Assoziierte MVZ müssen von der Anzahl der Zulassungen her kleiner sein als 
das Haupt-MVZ, dem sie zugeordnet sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


